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Liebe Kommune,

als Ihr Partner in Sachen Energie- und Wärmeversorgung 

möchten wir Sie aktiv dabei unterstützen, in Ihrer Kommune 

umweltschonende und feinstaubarme Energieträger wie z. B. 

Erdgas oder regenerativ erzeugtes Biogas anzubieten.

Wie der Ausbau von Gasnetzen und die Errichtung neuer Erdgas-

Hausanschlüsse realisiert werden kann, hängt von verschiedenen 

Faktoren ab. Um eine ausreichende Abnahmeleistung in Neubau-

gebieten oder auch im Bestand und somit eine wirtschaftliche 

Gaserschließung sicherzustellen, ist z. B. eine Mindestaschluss- 

dichte im Vorfeld von Baumaßnahmen zu definieren.

Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre neue Wege und Lö-

sungen aufzeigen, wie wir eine effiziente und wirtschaftliche Erd-

gasversorgung oder Wärmekonzeption z. B. über Contracting, 

insbesondere in Neubaugebieten, auch zukünftig sicherstellen 

können. Denn jeder „Häuslebauer“ und jeder Gewerbetreibende 

sollte sich in Ihrer Kommune frei für eine Heiz- und Warmwasser- 

bereitungstechnologie entscheiden können.

Dazu möchten wir mit Ihnen ins Gespräch 

kommen, um gemeinsam die beste Infra-

strukturlösung schon frühzeitig im Planungs- 

prozess zu entwickeln und später umzuset-

zen. Kommen Sie auf uns zu, wir sind gerne 

für Sie da.

Ihre

EnBW Gas GmbH

Mit innovativen Technologien und Bioerdgasbeimischungen kann 

der Brennstoff Erdgas auch zukünftig einen wesentlichen Anteil 

zur CO2-Reduktion und Minimierung der Feinstaubbelastung 

beitragen.

Die Entscheidung für ein Heizsystem und die Art der Warmwas-

serbereitung wird maßgeblich durch die Erschließungsvorhaben 

der Kommune beeinflusst. Daher wird es zukünftig immer wich-

tiger, alle infrastrukturellen Voraussetzungen für eine innovative 

und nachhaltige Wärmeversorgung  zu schaffen.

Die EnBW bietet neue Lösungswege bei der Erschließung von 

Neubau- und Bestandsgebieten an. Damit wird allen Eigen-

tümern die Anwendung verschiedener innovativer Erdgasanwen- 

dungstechnologien und die Umsetzung von Wärmekonzepten,  

z. B. über Contracting, ermöglicht. 

Vorwort

Die EnBW – Ihr Partner in Sachen Erdgas

Kompetenzfelder 

› Infrastrukturbereitstellung Erdgasnetze  

› Wärmeversorgungskonzepte  

› Biogasaufbereitung/-einspeisung 

› Innovative Erdgasanwendungstechnologien  
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In sieben Schritten
zum erdgasversorgten Neubaugebiet

Die EnBW Gas GmbH hat in Zusammenarbeit mit der EnBW 

Regional AG einen Leitfaden entwickelt, der in sieben Schritten 

Wege und Lösungen zur Umsetzung eines Erschließungsvorha-

bens mit Erdgas aufzeigt.

Im ersten Schritt wird von der Kommune im Rahmen des Baugesetzbuches  
und der übergeordneten Ziele der Raumordnung, der Landes- und Regional- 
planung zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, ein Flächennutzungs-
plan (vorbereitender Bauleitplan) erstellt.

Zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und umweltgerechten sowie fort-
schrittlichen Versorgungsangebotes könnte bereits zu diesem frühen Zeit- 
punkt das für die Grundversorgung verantwortliche Energieunternehmen  
(Konzessionsnehmer), die EnBW, aktiv in die Planung durch die Kommune  
eingebunden werden.

1 	 Aufstellung Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan)

Ob Gasbrennwertkessel mit Biogasanteil, die Kombination von Gasbrennwerttechnik mit Solar-
technik, Gaswärmepumpe oder die Errichtung eines Mikro-BHKW mit Nahwärmenetzen: Die EnBW  
berät die Kunden kompetent und erarbeitet gemeinsam mit Architekten, Bauträgern oder Installa- 

teuren ein individuelles Wärmeversorgungskonzept unter Berücksichtigung energetischer  
Gebäudesanierungsmaßnahmen. Für einzelne Objekte und Nahwärmenetze ab einer Leistung 

von 60 kW bietet die EnBW auch interessante Contractinglösungen an. 

Beratung der Eigentümer zu innovativen Gasanwendungstechniken    7

Eine Erschließung von Neubaugebieten mit Gasleitungen kann zukünftig nur noch in  
Gebieten mit ausreichendem Potenzial oder einem Absatzschwerpunkt erfolgen.  

Hierzu werden sämtliche Versorgungsleitungen mitverlegt sowie konkrete  
Hausanschlüsse errichtet.

Eine Gaserschließung im Bestand wird auch zukünftig bei begrenzter Leistungsabnahme 
durch günstigere Bauverfahren im Ortsnetz- und Hausanschlussbau möglich sein.

Gemeinsam mit den Kommunen werden „Gasvorrangstraßen“ oder die Ausweisung  
von Klein-Nahwärmenetzen definiert. 

Ausführung der partiellen oder vollständigen Erschließung   6

Der gefasste Ratsbeschluss über den Bebauungsplan tritt als Satzung in Kraft und ist 
somit verbindliches Ortsrecht für jedermann.

Beim Verkauf der Flurstücke sollte die Kommune im Hinblick auf eine wirtschaftliche  
Erschließung und Wärmeversorgung potenzielle Gaskunden und größere Gas-Wärme-

Abnehmer in einem Teilbereich des Neubaugebietes bündeln, um einen wirtschaftlichen 
Erdgasanschluss zu fördern und innovative Wärmekonzepte wie z. B. BHKW-Lösungen 

generell zu ermöglichen. 

Satzungsbeschluss und Rechtskrafterlangung   5

Neubaugebiete sind hinsichtlich des rückläufigen Erschließungsgrades bei Erdgas neu zu  
bewerten. Eine vollständige Erschließung mit Ringschluss ohne Kostenbeteiligung der Kommune 

ist heute nur noch selten wirtschaftlich möglich. Zukünftig kann eine Teilerschließung nur dort 
erfolgen, wo ein Netzanschlussvertrag besteht oder ein belastbares Interesse in naher Zukunft 

vorhanden ist. Als Lösung könnte zukünftig eine Umlegung aller Infrastrukturkosten (Wasser, 
Abwasser, Telekommunikation, Strom und Gas) auf den Grundstückspreis erfolgen, was  

lediglich eine Erhöhung von wenigen Euro/m2 bedeutet. 

Erstellung eines Wärmeversorgungskonzeptes   4

Spätestens in diesem Schritt werden bisher die Energieunternehmen, wie die 
EnBW, eingebunden. Zukünftig können hier auch verstärkt nachhaltige Infra-
strukturkonzepte zur Erdgas- bzw. Wärmeversorgung durch die EnBW einge-
bracht werden.

3 	 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Auf Grundlage des Baugesetzbuches, der Landesbauordnung und des Flächen-
nutzungsplans wird ein Bebauungsplan entwickelt und Festsetzungen, z. B.  
bezüglich der Flächen für Ver- und Entsorgung, getroffen. Auch die vorläufige 
Festlegung der Grundflächenzahl oder Geschossflächenzahl wirkt sich auf  
die sich einstellende Bebauung und Leistungsabnahme aus.

Um den Belangen des Klima- und Umweltschutzes gerecht zu werden, kann  
die EnBW Lösungen für ein umweltgerechtes und wirtschaftliches Infrastruk-
turkonzept zur Energie- und Wärmeversorgung bereits im Vorfeld erarbeiten. 

2 	 Aufstellung Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan)
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Fazit

Fallbeispiel

Ortsnetzerschließungen mit Erdgas können auch zukünftig ge- 

meinsam und mit Unterstützung der Kommunen realisiert  

werden. Frühzeitige und enge Abstimmungen zwischen den  

Kommunen und der EnBW legen dabei den Grundstein zu inno-

vativen Lösungen.

Ob eine wirtschaftliche Erschließung mit 
Erdgas realisiert werden kann, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Hierbei kann 
die Kommune bereits zum Zeitpunkt des 
Bebauungsplanverfahrens maßgeblich die 
Weichen für eine umsetzbare Ortsnetz- 
erschließung stellen. 

Geändertes Kundenverhalten in Verbindung 
mit gesetzlichen Vorgaben, wie dem Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 
oder der Energieeinsparverordnung (EnEV), 
hat zu einem Rückgang der Hausanschluss-
zahlen und der Abnahmemengen geführt. 

Darum wird es zukünftig immer entschei-
dender, wie eine Kommune die ökologische 
und ökonomische Wärmeversorgung mitge-
staltet und Voraussetzungen für den Konzes- 
sionsnehmer schafft, damit entsprechende 
Infrastrukturlösungen umgesetzt werden 
können.

Unsere sieben Schritte sollen eine wirt-
schaftliche Erschließung mit Erdgas auch in 
Zukunft aufzeigen und unsere kommunalen 
Partner dazu ermuntern, uns bereits im 
Vorfeld jeglicher Bebauungs- und Erschlie-
ßungsvorhaben unverbindlich anzuspre-
chen.

Gerne führen wir eine schnelle und kosten-
günstige Vorabklärung und Bewertung der
Rahmenbedingungen durch und erarbeiten 
gemeinsam mit den kommunalen Ansprech-
partnern individuelle Infrastrukturlösungen 
für eine hochwertige Baulandentwicklung. 

Wir sind für Sie da.

Neuerschließung eines Wohngebiets

Investitionen 	 223.000 EUR

Gebietsgröße 	 ca. 6,5 ha

Anzahl genormter Flurstücke (ca. 500 m2) 	 130

Anzahl möglicher Hausanschlüsse (100 %) 	 104

Gasabgabemenge 	 ca. 2.800 MWh

Gasleistung 	 ca. 1.555 kW

Zukünftige Vorgehensweise
Vollerschließung 

mit Beteiligung der Kommune

Bisherige Vorgehensweise
Vollerschließung

Zukünftige Vorgehensweise
Teilerschließung

Positiver Kapitalwert

—	Beteiligung der Kommune an den 
Erschließungskosten über mini-
malen Zuschlag von wenigen  
Euro/m2 beim Flurstückverkauf

—	Möglichkeit des Aufbaus eines Nah-
wärmenetzes in Eigenregie oder 
über Contracting mit der EnBW

—	Rückerstattung des Sonderkosten-
zuschusses bei hoher Erschlie-
ßungsquote

Positiver Kapitalwert

—	Schwerpunkte der Teilerschließung 
bei Doppel-, Reihen-, Kettenhäusern 
und Wohnblocks

—	Ausweisen von „Non-Gas-Bereichen“ 
und Angebot von anderen Wärme- 
konzepten wie z. B. elektrische  
Wärmepumpe im EFH

Negativer Kapitalwert

Nur rentabel bei einer
Anschlussquote > 95 %

➔ umsetzbar➔ umsetzbar➔ nicht realisierbar

Unsere Leistungen 

› Technische und kaufmännische Beratung  

› Erschließungskonzepte  

› Erschließungsträgerschaften

› Energieeffiziente Baulandentwicklung  

› Wärmekonzeptionen/-contracting    

› Innovative Gasanwendungstechnologien 



Ihre Kommunalberater
Die Kommunalberater stehen den Städten 
und Gemeinden als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Sie wissen Bescheid über neue 
Entwicklungen auf dem Energiesektor, ken-
nen die neusten Vorschriften und Gesetze, 
aber auch die technischen Möglichkeiten im 
Netzbetrieb. Deshalb sind die Kommunal-
berater die idealen Partner für das Rathaus, 

Stuttgart
Hackstraße 31
70190 Stuttgart
Telefon 0711 289–51010
Telefax 0711 289–47331
E-Mail:	rz.stuttgart@enbw.com

Schwarzwald-Neckar
Hoferstraße 30
71636 Ludwigsburg
Telefon 07141 959–56104
Telefax 07141 959–56100
E-Mail:	rz.schwarzwald-neckar@enbw.com

Schwarzwald-Neckar
Stuttgarter Straße 80
71083 Herrenberg
Telefon 07032 13–310
Telefax 07032 13–325
E-Mail:	rz.schwarzwald-neckar@enbw.com

Neckar-Franken
Weipertstraße 41
74072 Heilbronn
Telefon 07131 1234–1769
Telefax 07131 1234–1150
E-Mail:	rz.neckar-franken@enbw.com

Alb-Neckar
Hahnweidstraße 44
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 8009–59502
Telefax 07021 8009–59900
E-Mail:	rz.alb-neckar@enbw.com

Ihre zuverlässigen Partner in Ihrer Nähe –  
Dienstleistung für Kommunen

›	 Kompetenz in kommunalen Themen

›	 Innovative Dienstleistungen aus einer Hand

›	 Kundennähe durch unsere Regionalzentren

›	 Individuelle und intelligente Lösungen

›	 Exzellenter Service

Regionalzentren

sei es Verwaltungsspitze, Fachämter oder 
Gemeinderat. Unsere Kommunalberater 
kennen ihre Regionen mit den jeweiligen 
Bedingungen und örtlichen Gegebenheiten. 
Als Bindeglied zwischen Kommune und der 
EnBW haben sie die individuellen Belange 
der Kommune im Blick.


